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Steuergesetz 

Änderung vom ... 

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass bGS 621.11 (Steuergesetz) Stand 1. Januar 2019 wird wie folgt geändert: 

Art.  21 Abs. 2 (geändert) 

2 Zu den Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit zählen auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung 
oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen. Der Veräusserung gleichgestellt ist die Überführung von Ge-
schäftsvermögen in das Privatvermögen oder in ausländische Betriebe oder Betriebsstätten. Als Geschäftsvermögen 
gelten alle Vermögenswerte, die ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit dienen sowie Beteiligungen 
von mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, sofern der 
Eigentümer letztere im Zeitpunkt des Erwerbs oder bei Beginn der unbeschränkten Steuerpflicht bei Zuzug aus dem 
Ausland zum Geschäftsvermögen erklärt. Art. 21b bleibt vorbehalten. 

Art.  21b (neu) 

Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen im Geschäftsvermögen 

1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der Veräusserung sol-
cher Beteiligungsrechte sind nach Abzug des zurechenbaren Aufwandes im Umfang von 60 Prozent steuerbar, wenn 
diese Beteiligungsrechte mindestens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genos-
senschaft darstellen. 

2 Die Teilbesteuerung auf Veräusserungsgewinnen wird nur gewährt, wenn die veräusserten Beteiligungsrechte mindes-
tens ein Jahr im Eigentum der steuerpflichtigen Person oder Personenunternehmung waren. 

Art.  21c (neu) 

Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten 

1 Für das Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei selbständiger Erwerbstätigkeit ist Art. 69a sinnge-
mäss anwendbar. 

Art.  23 Abs. 1, Abs. 1
bis (neu) 

1 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere: 

c) (geändert) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Beteiligungen aller Art 
(einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und dergleichen), soweit sie keine Rückzahlung beste-
hender Kapitalanteile darstellen. Ein bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten im Sinne von Art. 4a des Bun-
desgesetzes über die Verrechnungssteuer1) an die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft erzielter Vermö-
gensertrag gilt in dem Jahr als realisiert, in welchem die Verrechnungssteuerforderung entsteht (Art. 12 Abs. 1 
und 1bis VStG); Abs. 1bis bleibt vorbehalten. 

1bis Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, Gratis-
nennwerterhöhungen und dergleichen) sind im Umfang von 60 Prozent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte min-
destens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen. 

                                                           
1) VStG (SR 642.21) 
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Art.  23a Abs. 1
 

1 Als Vermögensertrag im Sinne von Art. 23 Abs. 1 gilt auch: 

b) (geändert) der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft aus dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Personenunternehmung oder 
einer juristischen Person, an welcher der Veräusserer oder Einbringer nach der Übertragung zu mindestens 50 
Prozent am Kapital beteiligt ist, soweit die gesamthaft erhaltene Gegenleistung die Summe aus dem Nennwert 
der übertragenen Beteiligung und den Reserven aus Kapitaleinlagen nach Art. 23b übersteigt. Dies gilt sinnge-
mäss auch, wenn mehrere Beteiligte die Übertragung gemeinsam vornehmen. 

Art.  23b Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu), Abs. 5 (neu) 

1 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 
31. Dezember 1996 geleistet worden sind, wird gleich behandelt wie die Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital. 
Abs. 2 bleibt vorbehalten. 

2 Schüttet eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die an einer schweizerischen Börse kotiert ist, bei der Rück-
zahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen nach Abs. 1 nicht mindestens im gleichen Umfang übrige Reserven aus, so 
ist die Rückzahlung im Umfang der halben Differenz zwischen der Rückzahlung und der Ausschüttung der übrigen Re-
serven steuerbar, höchstens aber im Umfang der in der Gesellschaft vorhandenen, handelsrechtlich ausschüttungsfähi-
gen übrigen Reserven. 

3 Abs. 2 ist nicht anwendbar auf Reserven aus Kapitaleinlagen: 

a) die bei fusionsähnlichen Zusammenschlüssen durch Einbringen von Beteiligungs- und Mitgliedschaftsrechten an 
einer ausländischen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft nach Art. 72 Abs. 1 lit. c oder durch eine grenz-
überschreitende Übertragung auf eine inländische Tochtergesellschaft nach Art. 72 Abs. 1 lit. d nach dem 24. 
Februar 2008 entstanden sind; 

b) die im Zeitpunkt einer grenzüberschreitenden Fusion oder Umstrukturierung nach Art. 72 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 
oder der Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung nach dem 24. Februar 2008 bereits in einer 
ausländischen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft vorhanden waren; 

c) im Falle der Liquidation der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft. 

4 Die Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss auch für Reserven aus Kapitaleinlagen, die für die Ausgabe von Gratisaktien 
oder für Gratisnennwerterhöhungen verwendet werden. 

5 Entspricht bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten an einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die an einer 
schweizerischen Börse kotiert ist, die Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen nicht mindestens der Hälfte des 
erhaltenen Liquidationsüberschusses, so vermindert sich der steuerbare Anteil dieses Liquidationsüberschusses um die 
halbe Differenz zwischen diesem Anteil und der Rückzahlung, höchstens aber im Umfang der in der Gesellschaft vor-
handenen Reserven aus Kapitaleinlagen, die auf diese Beteiligungsrechte entfallen. 

Art.  24 Abs. 3 (geändert) 

3 Der Regierungsrat erlässt die für eine gleichmässige Bemessung des Eigenmietwertes selbstbewohnter Grundstücke 
erforderlichen Bestimmungen. 

Art.  30a (neu) 

Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand 

1 Für den Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand bei selbständiger Erwerbstätigkeit ist Art. 70a sinngemäss 
anwendbar. 

Art.  31 Abs. 1
 

1 Geschäftsmässig begründet sind: 

a) (geändert) Abschreibungen, die einem angemessenen Ausgleich der in den massgebenden Geschäftsjahren einge-
tretenen Wertverminderung entsprechen, soweit sie buchmässig oder, bei vereinfachter Buchführung nach 
Art. 957 Abs. 2 OR1), in besonderen Abschreibungstabellen ausgewiesen sind; der Regierungsrat kann Richtli-
nien für zusätzliche Sofortabschreibungen erlassen; 

Art.  39 Abs. 4 (aufgehoben) 

4 Aufgehoben. 
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Art.  69a (neu) 

Patente und vergleichbare Rechte 

1 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten (Art. 24a StHG1)) wird auf Antrag der steuerpflichtigen Per-
son im Verhältnis des qualifizierenden Forschungs- und Entwicklungsaufwands zum gesamten Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwand pro Patent oder vergleichbares Recht (Nexusquotient) mit einer Ermässigung von 50 Prozent in die 
Berechnung des steuerbaren Reingewinns einbezogen. 

2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produkten enthalten sind, ermittelt sich, indem der 
Reingewinn aus diesen Produkten jeweils um 6 Prozent der diesen Produkten zugewiesenen Kosten sowie um das Mar-
kenentgelt vermindert wird. 

3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals ermässigt besteuert, so werden der in ver-
gangenen Steuerperioden bereits berücksichtigte Forschungs- und Entwicklungsaufwand sowie ein allfälliger Abzug 
nach Art. 70a zum steuerbaren Reingewinn hinzugerechnet. Im Umfang des hinzugerechneten Betrags ist eine versteu-
erte stille Reserve zu bilden. Abs. 4 bleibt vorbehalten. 

4 Auf Antrag hin kann die Hinzurechnung nach Abs. 3 auf die ersten fünf Jahre nach Eintritt in die Patentbox verteilt und 
mit den Reingewinnen aus Patenten und vergleichbaren Rechten zur Verrechnung gebracht werden. Die Verordnung 
regelt das Nähere. 

Art.  70a (neu) 

Zusätzlicher Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand 

1 Der Forschungs- und Entwicklungsaufwand, welcher der steuerpflichtigen Person direkt oder durch Dritte im Inland 
indirekt entstanden ist, wird auf Antrag um 50 Prozent über den geschäftsmässig begründeten Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand hinaus zum Abzug zugelassen. 

2 Als Forschung und Entwicklung gelten die wissenschaftliche Forschung und die wissenschaftsbasierte Innovation nach 
Art. 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und Innovation.2) 

3 Ein erhöhter Abzug ist zulässig auf: 

a) dem direkt zurechenbaren Personalaufwand für Forschung und Entwicklung, zuzüglich eines Zuschlags von 
35 Prozent dieses Personalaufwands, höchstens aber bis zum gesamten Aufwand der steuerpflichtigen Person; 

b) 80 Prozent des Aufwands für durch Dritte in Rechnung gestellte Forschung und Entwicklung. 

4 Ist der Auftraggeber der Forschung und Entwicklung abzugsberechtigt, so steht dem Auftragnehmer dafür kein Abzug 
zu. 

Art.  70b (neu) 

Entlastungsbegrenzung 

1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach Art. 69a Abs. 1 und 2 und Art. 70a darf nicht höher sein als 50 Prozent des 
steuerbaren Gewinns vor Verlustverrechnung, wobei der Nettobeteiligungsertrag nach den Art. 78 und 
Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 ausgeklammert wird, und vor Abzug der vorgenommenen Ermässigungen. 

2 Es dürfen weder aus den einzelnen Ermässigungen noch aus der gesamten steuerlichen Ermässigung Verlustvorträge 
resultieren. 

Art.  72 Abs. 3 (geändert) 

3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche nach dem Gesamtbild der tatsächlichen 
Verhältnisse durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft zusammengefasst sind, können direkt oder indirekt gehaltene Beteiligungen von mindestens 20 Prozent 
am Grund- oder Stammkapital einer anderen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe oder Teilbetriebe sowie 
Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertragen 
werden. Vorbehalten bleiben: 

b) Aufgehoben. 

                                                           
1) SR 642.14 
2) FIFG (SR 420.1) 
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Art.  72a Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 4 (neu) 

1 Deckt die steuerpflichtige Person bei Beginn der Steuerpflicht stille Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts auf, so unterliegen diese nicht der Gewinnsteuer. Nicht aufgedeckt werden dürfen stille Reserven einer Kapi-
talgesellschaft oder Genossenschaft aus Beteiligungen von mindestens 10 Prozent am Grund- oder Stammkapital oder 
am Gewinn und an den Reserven einer anderen Gesellschaft. 

2 Als Beginn der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, Betrieben, Teilbetrieben oder Funktionen aus 
dem Ausland in einen inländischen Geschäftsbetrieb oder in eine inländische Betriebsstätte, das Ende einer Steuerbe-
freiung nach Art. 66 Abs. 1, sowie die Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung in die Schweiz. 

4 Der aufgedeckte selbst geschaffene Mehrwert ist innert zehn Jahren abzuschreiben. 

Art.  72b Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 

1 Endet die Steuerpflicht, so werden die in diesem Zeitpunkt vorhandenen, nicht versteuerten stillen Reserven ein-
schliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts besteuert. 

2 Als Ende der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, Betrieben, Teilbetrieben oder Funktionen aus 
dem Inland in einen ausländischen Geschäftsbetrieb oder in eine ausländische Betriebsstätte, der Abschluss der Liqui-
dation, der Übergang zu einer Steuerbefreiung nach Art. 66 Abs. 1 sowie die Verlegung des Sitzes oder der tatsächli-
chen Verwaltung ins Ausland. 

Art.  73 Abs. 1
 

1 Geschäftsmässig begründet sind: 

a) (geändert) Abschreibungen, die einem angemessenen Ausgleich der in den massgebenden Geschäftsjahren einge-
tretenen Wertverminderung entsprechen, soweit sie buchmässig oder, bei vereinfachter Buchführung nach 
Art. 957 Abs. 2 OR1), in besonderen Abschreibungstabellen ausgewiesen sind; der Regierungsrat kann Richtli-
nien für zusätzliche Sofortabschreibungen erlassen; 

Art.  78 Abs. 4 (neu) 

4 Bei Konzernobergesellschaften von systemrelevanten Banken nach Art. 7 Abs. 1 des Bankengesetzes vom 8. Novem-
ber 1934 2) werden für die Berechnung des Nettoertrags nach Abs. 2 der Finanzierungsaufwand und die Forderung in 
der Bilanz aus konzernintern weitergegebenen Mitteln folgender Anleihen nicht berücksichtigt: 

a) Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht nach Art. 11 Abs. 4 BankG3); und 
b) Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen im Sinne der Art. 28–32 BankG4). 

Art.  80 

Aufgehoben. 

Art.  81 

Aufgehoben. 

Art.  82 

Aufgehoben. 

Art.  87 Abs. 2 (geändert) 

2 Das steuerbare Eigenkapital ermässigt sich im Verhältnis der Beteiligungen nach Art. 78 Abs. 1, der Patente und ver-
gleichbaren Rechte nach Art. 69a und der Darlehen an Konzerngesellschaften zu den gesamten Aktiven. 

                                                           
1) SR 220 
2) SR 952.0 
3) SR 952.0 
4) SR 952.0 

2000.94, 2. Lesung - Beilage 1.1
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Art.  90 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 

1 Die einfache Steuer beträgt 0.065 Promille des steuerbaren Eigenkapitals; vorbehalten bleibt Abs. 2. 

a) Aufgehoben. 
b) Aufgehoben.

 

2 Die Kapitalsteuer beträgt mindestens Fr. 900.–. 

Art.  151 

Aufgehoben. 

Art.  285e (neu) 

13. Sondersteuer auf aufgedeckten stillen Reserven 

1 Wurden juristische Personen nach Art. 80-82 bisherigen Rechts besteuert, werden die bei Ende dieser Besteuerung 
bestehenden stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit diese bisher nicht steuerbar 
gewesen wären, im Falle ihrer Realisation innert der nächsten fünf Jahre gesondert besteuert. 

2 Die Höhe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts wird von der Kantonalen Steuerverwaltung mittels Verfügung festgesetzt. 

3 Der für die gesonderte Besteuerung nach Abs. 1 massgebliche Steuersatz beträgt gesamthaft: 

a) für die Geschäftsjahre eins bis drei nach Aufhebung von Art. 80-821.3% 
b) für die Geschäftsjahre vier und fünf nach Aufhebung von Art. 80-822.6% 

4 Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffenen Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung 
nach Art. 80-82 bisherigen Rechts aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Entlastungsbegrenzung nach 
Art. 70b einbezogen. 

II. 

Der Erlass «Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen (EG zum FamZG; bGS 822.41) vom 
1. Dezember 2008 (Stand 1. Juni 2016)» wird wie folgt geändert: 

Art.  5 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben) 

1 Die Kinderzulage beträgt Fr. 230.– und die Ausbildungszulage Fr. 280.– pro Monat. 

2 Aufgehoben. 

III. 

Der Erlass «Verordnung über die pauschale Steueranrechnung (bGS 626.31) vom 11. Dezember 1967 (Stand 
11. Dezember 1967)» wird aufgehoben. 

IV. 

Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referendum. 

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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